
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1985/5/8 1Ob567/85,
1Ob59/97a, 7Ob181/19x

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.05.1985

Norm

GBG §61 Abs1 B1

Rechtssatz

Das Begehren auf Rückübertragung des Eigentums ohne gleichzeitige Bestreitung der Gültigkeit der Einverleibung -

also auch bei vorzeitiger Au ösung eines Dauerschuldverhältnisses - kann nicht zum Gegenstand einer

Streitanmerkung gemacht werden.

Entscheidungstexte

1 Ob 567/85

Entscheidungstext OGH 08.05.1985 1 Ob 567/85

Veröff: SZ 58/71 = EvBl 1986/7 S 21 = JBl 1986,53 = NZ 1985,195 (zustimmend Hofmeister, 198)

1 Ob 59/97a

Entscheidungstext OGH 24.06.1997 1 Ob 59/97a

Auch; nur: Das Begehren auf Rückübertragung des Eigentums ohne gleichzeitige Bestreitung der Gültigkeit der

Einverleibung kann nicht zum Gegenstand einer Streitanmerkung gemacht werden. (T1)

7 Ob 181/19x

Entscheidungstext OGH 27.11.2019 7 Ob 181/19x
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